
 

    
 
LANDKREIS CHAM 

 

 

Niederschrift zur 5. Sitzung des Kreisausschusses 

 
 

 Sitzungstermin: Montag, den 08.11.2021 

 Sitzungsbeginn: 09:10 Uhr 

 Sitzungsende: 10:45 Uhr 

 Ort, Raum: Großer Sitzungssaal des Landratsamtes 

Zu dieser Sitzung wurden geladen: 

 

 Landrat 

Herr Franz Löffler CSU  
 stv. Landrat 

Herr Sandro Bauer Grenzfahne  

 Fraktionsvorsitzender 

Herr Markus Ackermann GLLW  

Herr Stefan Baumgartner CSU  
Herr Markus Hofmann FW  
Herr Karl Holmeier CSU  

Frau Andrea Leitermann Grüne  
Herr Michael Multerer HBL  

Herr Max Schmaderer FCWG  
 stv. Fraktionsvorsitzender 

Herr Lothar Köppl AfD  

Frau Claudia Zimmermann SPD Vertretung für Herrn Wolfgang Kerscher 
 Kreisräte 

Frau Barbara Haimerl CSU  
 
 

 

 Fraktionsvorsitzender 

Frau Karin Bucher FWSL kurzfristig entschuldigt 
Herr Wolfgang Kerscher SPD entschuldigt 
 

 



   

 

 
Entschuldigt fehlen: 

 

KR Wolfgang Kerscher 
KRin Karin Bucher 

 
Sonstige Anwesende: 

 

Ldt. Verw.-Dir.‘in Stoiber, Herr Kreiskämmerer Konrad Nagl, Herr Karlheinz Aschenbrenner, 
Herr Manfred Nothaas, Herr Simon Frank sowie Frau Holmeier als Protokollführerin. 

 
Der Vorsitzende begrüßt alle Mitglieder des Kreisausschusses, die Mitarbeiter der Verwaltung, 
die Presse und stellt die Beschlussfähigkeit des Kreisausschusses fest. Mit der Tagesordnung 

besteht Einverständnis (Anwesende Stimmberechtigte 12) 
 

 
Die ordnungsgemäße Ladung ergibt sich aus der anliegenden Anwesenheitsliste, diese ist Be-
standteil der Niederschrift. 

 
Der Vorsitzende äußert sich vorab besorgt, über die aktuelle „Corona-Situation“ im Landkreis 

Cham. Er verweist in diesem Zusammenhang auf das nachfolgende Pressegespräch zum Thema 
Corona nach der Sitzung, auch aus der Sicht der Kliniken. Will man Corona richtig bewerten, 
muss man sich die Belegungszahlen in den Kliniken anschauen. Bei der vierten Welle der Pan-

demie ist jetzt nicht mehr der Inzidenzwert der Maßstab, sondern die Belegung der Intensivbet-
ten in den Kliniken. Bei den Sana Kliniken wird das elektiv Programm weitgehendst auf null 

gefahren. Der Betrieb läuft aber geordnet für Notfälle weiter. Diese Maßnahme war notwendig, 
damit das „sonstige Patientengut“ ordentlich behandelt werden kann. Es ist eine Tatsache, dass 
auf der Covid-Intensivstation im Landkreis Cham (11 Plätze) fast ausschließlich von nicht ge-

impften Personen belegt ist. Bei den Covid-Patienten allgemein kann festgestellt werden, dass 
rund die Hälfte geimpft und die andere Hälfte nicht geimpft ist (sog. Impfdurchbrüche). Im 

Landkreis Cham wurde die Intensivstation jetzt als „Covid-Intensivstation“ ausgelegt Der Auf-
wachraum wurde umgerüstet, damit hier Notfälle aufgenommen und in einer Art Intensivstation 
betreut werden können. Der Vorsitzende stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Die Ampel ist 

inzwischen rot, also ein regionaler Hotspot sozusagen. Er befürchtet, dass ganz Bayern auf diese 
Phase zuläuft. In den nächsten Tagen werden die 600 Intensivplätze für Covid-Patienten bay-

ernweit belegt sein. Dies hat zur Folge, dass in weiten Teilen des öffentlichen Lebens dann die 
2G-Regel gilt, in der Gastronomie die 3G+ Regel. Wahrscheinlich werden die Corona-Test wie-
der kostenlos, dies nimmt dann aber den Druck zur Impfung wieder weg, ist der Vorsitzende 

überzeugt. Der Vorsitzende hält nur eine Impflicht für alle für richtig und nicht nur für einzelne 
Beschäftigungsgruppen. Er appelliert nach wie vor, sich impfen zu lassen. In Ländern mit höhe-

rer Impfquote ist das Szenario entspannter. Nach jetzigem Wissen können bei gesunden Men-
schen, die geimpft wurden, keine gravierenden negativen Auswirkungen nachgewiesen. Man 
weiß aber, dass bei einer durchgemachten Covid-Erkrankung es des Öfteren zu Langzeitfolgen 

kommt. Natürlich müssen jetzt die Kontrollen über die Einhaltung der Maßnahmen mit den ent-
sprechenden Konsequenzen (Bußgelder) verstärkt werden. 

 
 
Sodann steigt der Vorsitzende in die Tagesordnung ein. 

 
 

 



   

 

 
Tagesordnung: 

 

 

I. Öffentliche Sitzung 

 1  Vollzug des Kreishaushalts 2021;  
Finanzbericht zum 31.08.2021 
Vorlage: Sg. 11/077/2021 

  
 2  Verteilung der Kreiszuschüsse 2021 für die landkreisweit bedeutsamen 

Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren 
Vorlage: Sg. 11/075/2021 

  

 3  Verteilung der Kreiszuschüsse 2021 für Ortsverschönerungen mit verschiedenen 
Wettbewerben (Landesebene) 

Vorlage: Sg. 11/074/2021 
  
 4  Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2021, soweit es sich nicht 

um Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) 
Vorlage: Sg. 11/073/2021 

  
 5  Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; 

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr 

als 5 % an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2020 
Vorlage: Sg. 11/051/2021 

  
 6  Arbeitsgemeinschaft Landschaftspflegefonds im Landkreis Cham;  

26. Arbeitsgemeinschaftsversammlung 

Vorlage: Sg. 11/063/2021 
  

 7  Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung Oberer Bayerischer Wald 
Vorlage: Sg. 52/004/2021 

  

 8  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
Anschaffung einer mobilen barrierefreie Toilette 

  
 
 



   

 

Protokoll 

 
 

Öffentlicher Teil 

TOP 1 Vollzug des Kreishaushalts 2021;  

Finanzbericht zum 31.08.2021 

Vorlage: Sg. 11/077/2021 

 

 
 

Sachverhalt: 

 

Siehe beiliegende Präsentation! 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 

 

 



   

 

 
 

 



   

 

 
 

 

 



   

 

 
 



   

 

 
 

 



   

 

 



   

 

 
 

 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 

 



   

 

 
 



   

 

 
 

 



   

 

 
 



   

 

 
 

 

 

 



   

 

Beschlussvorschlag: 

 
1) Der Kreisausschuss nimmt vom Finanzbericht 2021 ohne Einwendungen Kenntnis. 

 
2) Hiernach ist im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt laufender Verwaltungstätigkeit mit einer 

Ergebnisverbesserung von ca. 110.000 € zu rechnen. Im Finanzhaushalt investiv zeichnen 
sich zwar bei zwei Maßnahmen Mehrausgaben von insgesamt ca. 400.000 € ab, die aber 
durch Minderausgaben in gleicher Höhe bei einer anderen Maßnahme kompensiert werden 

können.  
  

3) Damit ist derzeit insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von ca. 110.000 € zu erwarten. Die 
liquiden Mittel des Landkreises erhöhen sich ggf. entsprechend. Der endgültige Finanzmit-
telüberschuss in der Finanzrechnung 2021 wird –wie üblich- bei der Haushaltsplanung 2022 

berücksichtigt. Ein positives Jahresergebnis kommt also ggf. den Gemeinden unmittelbar 
wieder zu Gute.   

 
4) Im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Erträge (ca. 120 Mio. €) sind die sich abzeichnenden 

Abweichungen nicht wesentlich. Es ist auch nicht vorgesehen, für bisher im Kreishaushalt 

nicht veranschlagte Investitionen Ausgaben zu leisten. Eine Berichtspflicht an den Kreistag 
und eine Notwendigkeit für einen Nachtragshaushalt gem. Art. 62 Abs. 2 Nr. 1 LkrO sind al-

so im vorliegenden Fall nicht gegeben.  
 
 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.  
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
Anwesende Stimmberechtigte: 12 

Für den Beschluss: 12 
Gegen den Beschluss: 0 

 
 
 



   

 

 
 

TOP 2 Verteilung der Kreiszuschüsse 2021 für die landkreisweit bedeutsamen 

Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren 

Vorlage: Sg. 11/075/2021 

 
Sachverhalt: 

 

Für die Förderung der landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren im 
Landkreis Cham steht im Haushaltsjahr 2021 folgender Globalzuschuss zur Verteilung zur Ver-

fügung: 
 
Haushaltsmittel 2021: 

 

50.000,00  € 

Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 

 

240.553,00 € 

Bereits in Anspruch genommene Mittel (aus 2020) 46.498,00 € 
 

Summe: 244.055,00 € 
 

Gesetzliche Zuständigkeit: 

 

Während die Gemeinden als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis für den abwehrenden 

Brandschutz und den technischen Hilfsdienst zuständig sind (Art. 1 Bayerisches Feuerwehrge-
setz-BayFwG), haben die Landkreise als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis in den Gren-

zen ihrer Leistungsfähigkeit die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich er-
forderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten oder hierfür 
Zuschüsse zu gewähren (Art. 2 BayFwG). 

 
Förderung: 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.07.1997 beschlossen, dass für die Förderung der land-
kreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren Kreiszuschüsse bewilligt 

werden können, erstmals ab dem Kalenderjahr 1997. 
 

Gemäß den vom Kreistag in seiner Sitzung am 03.04.2009 beschlossenen Förderrichtlinien 
beläuft sich der Kreiszuschuss auf 35 % der staatlichen Förderung des Freistaates Bayern. Der 
Eigenanteil der Gemeinde muss mindestens die gleiche Höhe wie der Kreiszuschuss betragen. 

 
Seit 01.01.2017 gilt für die Beschaffung von Wechselladerfahrzeugen eine Zuwendung in Höhe 

von 55 % der staatlichen Festbetragsförderung. Die Zuwendung ist hier so zu bemessen, dass 
mindestens 10 % als Eigenanteil für die Kommune verbleibt. 
 

Wie z.T. auch bereits in den Vorjahren soll darüber hinaus in begründeten Einzelfällen auch 
wieder die Beschaffung von Gebrauchtfahrzeugen mit einem Anschaffungswert von mindestens 

20.000 Euro mit 10 v.H. der Anschaffungskosten bezuschusst werden. Diese Förderung ist 
allerdings auf Fahrzeuge mit besonderer überörtlicher Bedeutung beschränkt, wie z.B. 
Drehleitern, Tanklöschfahrzeuge und Versorgungs-Lkw. Weitere Voraussetzung ist, dass die 

Bedarfsnotwendigkeit in jedem Einzelfall durch die Feuerwehrführungskräfte detailliert 
begründet wird. 

 



   

 

Verteilungsvorschlag Beschaffungsmaßnahmen: 
 
Das Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung hat im Einvernehmen mit Herrn 

Kreisbrandrat Michael Stahl den beiliegenden Verteilungsvorschlag erarbeitet.  
Zugleich hat Herr Kreisbrandrat bestätigt, dass alle Fahrzeuge über die Gemeindegrenze bzw. 15 

km-Grenze hinaus eingesetzt werden, in die Alarmplanung eingebunden sind und die Beschaf-
fungen jeweils mit ihm im Vorfeld abgestimmt wurden. 
 

Betriebskostenzuschuss für Verwaltungssoftware MP-Feuer 

 

Der Kreisfeuerwehrverband hat im Jahr 2015 für die Verwaltung der einzelnen Feuerwehren im 
Landkreis Cham eine neue Software –MP-Feuer– angeschafft. Derzeit nutzen 83 Feuerwehren 
MP-Feuer. Weitere 50 Feuerwehren haben ihr Interesse an der Nutzung bekundet. 

Die Software kann unter anderem für die Personalverwaltung, Verwaltung der Ausrüstung, Ein-
satznachbearbeitung, Stärkemeldung und die staatlichen Ehrungen verwendet werden. Dies dient 

auch dem überörtlichen Brandschutz. Für den jährlichen Betrieb der Software (Wartung und Un-
terhalt) wird mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von ca. 12.000 € gerechnet. Der Kreisfeuer-
wehrverband beantragte einen Zuschuss in Höhe von jährlich 6.000 € zur Deckung der anfalle n-

den Kosten in Jahr 2021. 
 

Gesamtaufwendungen des Landkreises für den Brand- und Katastrophenschutz und die 

Feuerwehren: 

 

Der Landkreis Cham wendet für den Brand- und Katastrophenschutz 
sowie für die Förderung der Feuerwehren im Jahr 2021 wiederum er-

hebliche Beträge auf: 
  
 im Ergebnishaushalt (Ab. 303) 248.300 € 

 für Beschaffungsmaßnahmen (Ab. 303) 408.885 € 
 für die Feuerwehren als Kreiszuschüsse insgesamt (s. Anlage) 199.632 € 

 
  
 Zuschuss laufender Betrieb für Verwaltungssoftware 6.000 € 

  
  

Summe insgesamt: 862.817  € 

 
Anlage: 
 



   

 

 
 
Anmerkung: 
Die Beschaffungen fallen nicht unter die Zuschussrichtlinien des Landkreises Cham, sind aber gem. einer 
Stellungnahme von Herrn Kreisbrandrat Michael Stahl für den Brand- und Katastrophenschutz einsatztak-
tisch notwendig und aufgrund ihrer überregionalen und vorteilhaften Einsetzbarkeit über die eigene Ge-
meindegrenze hinaus in der Alarmplanung fest eingebunden. Wie in den letzten Jahren bei vergleichbaren 
Beschaffungen der Fall, wird vorgeschlagen, diese Beschaffungen mit einem Zuschuss in Höhe von 10 
v.H. der Beschaffungskosten zu fördern. 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 

 
1. Dem Verteilungsvorschlag wird zugestimmt. 

 

2. Die Zuschüsse in Höhe von 199.632 € können entsprechend dem Verteilungsvorschlag 
ausbezahlt werden. 

 
3. Die jährlichen Kosten für Wartung und Unterhalt der Software MP-Feuer des Kreisfeu-

erwehrverbandes werden mit einem Zuschuss in Höhe von 6.000 € gefördert. 

 
4. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel in Höhe von voraussichtlich 38.423 

€ werden als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. 
 

Beschluss: 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Stimmberechtigte: 12 
Für den Beschluss: 12 

Gegen den Beschluss: 0 



   

 

 
TOP 3 Verteilung der Kreiszuschüsse 2021 für Ortsverschönerungen 

mit verschiedenen Wettbewerben (Landesebene) 

Vorlage: Sg. 11/074/2021 

 

Sachverhalt: 

 
Für die Förderung der Ortsverschönerung im Landkreis Cham mit verschiedenen Wettbewerben 

(Bezirksebene) steht im Haushaltsjahr 2021 folgender Globalzuschuss zur Verteilung zur Verfü-
gung: 

 
Haushaltsmittel 2021  5.000 € 
 

 
Gesetzliche Zuständigkeit: 

 
Der Landkreis hat keine spezielle gesetzliche Zuständigkeit, Maßnahmen der Ortsverschönerung 
bzw. einschlägige Wettbewerbe aus dem Umlagesoll zu fördern. Diese Aufgabe kann der Land-

kreis nur im überregionalen Sinne im Rahmen der Pflege der Gartenkultur nach Art. 51 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 LKrO finanziell unterstützen. Allerdings soll sich dabei der Landkreis einschränken 

und nur wichtige und landkreisweit bedeutsame Maßnahmen fördern. Grundsätzlich ist die Auf-
gabe der örtlichen Kulturpflege nach Art. 83 Abs. 1 BV und Art. 57 Abs. 1 GO der Gemeinde als 
Aufgabe im eigenen Wirkungskreis zuzuordnen. 

 
Verteilungsvorschlag: 

 
Dem Sachgebiet Gartenkultur und Landespflege stehen zur Verteilung an die Teilnehmerorte für 
die Vorbereitung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Bezirksebene im Jahr 2021 

Mittel mit einer Gesamtsumme von 5.000 Euro zur Verfügung. 
 

Diese Mittel werden für Pflanzmaßnahmen zur Förderung der Grüngestaltung bzw. der Arten-
vielfalt in den Teilnehmerorten Schorndorf und Wettzell im Hinblick auf die Teilnahme am 
Bezirksentscheid eingesetzt. 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 
 

Die im Kreishaushalt 2021 bereitgestellten Mittel in Höhe von 5.000,00 € werden im Hinblick 
auf die Teilnahme am Bezirksentscheid für Pflanzmaßnahmen zur Förderung der Grüngestaltung 

bzw. der Artenvielfalt in den Teilnehmerorten Schorndorf und Wettzell eingesetzt. 
 
Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 12 
Für den Beschluss: 12 

Gegen den Beschluss: 0 



   

 

 
TOP 4 Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2021, soweit es sich nicht um 

Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) 

Vorlage: Sg. 11/073/2021 

 

Sachverhalt: 

 
Im Kreishaushalt 2021 stehen für die freiwilligen Leistungen (Kreiszuschüsse) folgende Haus-

haltsmittel zur Verfügung: 640.850 € 
 

Davon entfallen auf 
zulässige Kreiszuschüsse: 635.850 € 
unzulässige Kreiszuschüsse: 5.000 € 

 
 

Entwicklung der Kreiszuschüsse insgesamt im Landkreis Cham seit 1997: 

 
 Rechnungsjahr 1997 959.925,70 € 

 Rechnungsjahr 1998 1.193.285,06 € 
 Rechnungsjahr 1999 1.050.831,36 € 

 Rechnungsjahr 2000 1.161.814,47 € 
 Rechnungsjahr 2001 962.898,76 € 
 Rechnungsjahr 2002 963.527,29 € 

 Rechnungsjahr 2003 868.120,45 € 
 Rechnungsjahr 2004 664.092,15 € 

 Rechnungsjahr 2005 635.784,12 € 
 Rechnungsjahr 2006 666.805,53 € 
 Rechnungsjahr 2007 627.438,07 € 

 Rechnungsjahr 2008 631.683,82 € 
 Rechnungsjahr 2009 653.765,28 € 

 Rechnungsjahr 2010 852.833,75 € 
 Rechnungsjahr 2011 759.835,90 € 
 Rechnungsjahr 2012 731.926,12 € 

 Rechnungsjahr 2013 803.086,36 € 
 Rechnungsjahr 2014 877.736,25 € 

 Rechnungsjahr 2015 680.250,00 € 
 Rechnungsjahr 2016 707.650,00 € 
 Rechnungsjahr 2017 752.050,00 € 

 Rechnungsjahr 2018 846.100,00 € 
 Rechnungsjahr 2019 704.200,00 € 

 Rechnungsjahr 2020 772.350,00 € 
 
 

Bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30.06.2021 (128.308 Einwohner, nach Zensus) ergibt sich 
beim Ansatz von 640.850 Euro für das Jahr 2021 ein Betrag von 4,99 Euro / Einwohner. 

 



   

 

 
Einzelzuschüsse: 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.04.2021 freiwillige Leistungen in Höhe von 690.850 
Euro beschlossen, zusätzlich sind noch Haushaltsreste aus den Vorjahren vorhanden. Darin sind 

sog. Globalzuschüsse enthalten, deren Aufteilung auf einzelne Zuschussempfänger aufgrund der 
eingegangenen Anträge am Jahresende erfolgt, sowie Einzelzuschüsse. Die Auszahlung der 
haushaltsmäßig genehmigten Zuschüsse muss nach der Geschäftsordnung vom Kreistag noch 

freigegeben werden.  
 

Bei den Globalzuschüssen erfolgt die Vorberatung entsprechend der Zuständigkeit in den ver-
schiedenen Ausschüssen. Die Einzelzuschüsse sind in der Anlage aufgeführt. Die Summe der 
Einzelzuschüsse beträgt 428.890 Euro. 

 
Die Einzelzuschüsse werden auf Antrag und maximal in Höhe des Haushaltsansatzes ausbezahlt. 

Die Kämmerei überprüft jeweils, ob die Auszahlungsvoraussetzungen vorliegen (Antrag mit 
Kosten-/ Finanzierungsplan, Nachweis, Verwendung). 
 

Kreiszuschüsse, die nicht ausbezahlt werden können und in der Vermögensrechnung veran-
schlagt sind, werden grundsätzlich als nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen in das 

nächste Jahr übertragen. 
 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.11.1995 beschlossen, dass für alle Kreiszuschüsse, die 

den Betrag von 5.000 DM übersteigen, Verwendungsnachweise mit Rechnungsbelegen vorgelegt 
werden müssen, die vom Kreisrechnungsprüfungsamt geprüft werden. 

 
Der Nachweis über die Verwendung der Kreiszuschüsse wurde zur Erleichterung und Entlastung 
ab dem 01.01.2017 neu geregelt, mit Beschluss des Kreistages vom 04.11.2016. In Absprache 

mit dem Kreisrechnungsprüfer wurde für den Nachweis der Verwendung aller Kreiszuschüsse 
folgende Vorgehensweise abgesprochen: 

 
    Bis    500,00 € einfache Bestätigung der Verwendung 
500,01 € bis 4.999,99 € Verwendungsnachweis mit Kostennachweisen (Zahlungslisten) zur 

Prüfung durch die Verwaltung 

ab 5.000,00 € Verwendungsnachweis mit Rechnungsbelegen und je nach An-

forderung Einnahmenüberschussrechnung, GuV-Rechnung 

zur Prüfung durch den Kreisrechnungsprüfer. 

 

Sollte eine andere öffentliche Stelle die Maßnahme ebenfalls fördern (Freistaat Bayern, Kul-
turfonds, ESF etc.) und liegt ein entsprechender geprüfter Verwendungsnachweis dieser Stelle 

vor, ist dies im Rahmen der Prüfung der Kreiszuschüsse ebenfalls ausreichend. 
 



   

 

 



   

 

 
 

 



   

 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 
 

1. Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufstellung der im Kreishaushalt 2021 beschlossenen 
Einzelzuschüsse in Höhe von 428.890 Euro und genehmigt deren Auszahlung. 
 

2. Falls eine Auszahlung der Zuschüsse nicht oder nicht in der freigegebenen Höhe möglich ist, 
wird der Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln in der Vermö-

gensrechnung zugestimmt. 
 

 

 
Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
Anwesende Stimmberechtigte: 12 

Für den Beschluss: 12 
Gegen den Beschluss: 0 

 
 
 



   

 

 
 

TOP 5 Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; 

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr 

als 5 % an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2020 

Vorlage: Sg. 11/051/2021 

 
Sachverhalt: 

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen zur Berichtspflicht 

1.1 Gesetzliche Grundlagen und Zielsetzungen 

Die Grundlage für die Erstellung des Beteiligungsberichts bildet der Art. 82 Abs. 3 LkrO, 
der die jährliche Erstellung auch für den Landkreis Cham verbindlich vorschreibt. Dies 
soll vor allem der Transparenz der öffentlichen Verwaltung in der Öffentlichkeit dienen 

und zugleich offen legen welche kommunalen Aufgaben mit Hilfe privatrechtlicher Aus-
gliederungen erfolgen. 

 
Der Beteiligungsbericht soll mindestens folgende Angaben enthalten:  

 

 Erfüllung des öffentlichen Zwecks, 

 Beteiligungsverhältnisse, 

 Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, 

 Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans im 

Sinne von § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB, wenn eine kommunale Mehrheitsbeteiligung 
vorliegt (i.S.d. § 53 HGrG „...Mehrheit der Anteile...mindestens der vierte Teil der 
Anteile und ... zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der An-

teile“) 

 Ertragslage 

 Kreditaufnahmen 
 

1.2 Berichtspflichtige Beteiligungen 

Berichtspflichtig sind solche Unternehmen, die in einer Rechtsform des Privatrechts ge-
führt werden und bei denen der Landkreis mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. Hierbei 

sind nur solche Beteiligungen aufzuführen, bei denen der Landkreis mittelbar oder un-
mittelbar mindestens mit 5 % der Anteile beteiligt ist. 

 

1.3 Aufbereitung der Daten 

Die Angaben, Zahlen und Daten stammen aus den Unterlagen, Berichten (Bilanzen, 

GuV-Rechnungen, Prüfungsberichten) der Unternehmen, die alljährlich vorzulegen sind. 
Die Informationen wurden durch die Kreiskämmerei entsprechend obiger Anforderun-

gen (siehe 1.1) aufbereitet. 
 
Ein Teil der Angaben zu den Unternehmen stammt aus den Eintragungen im Handels-

register bzw. den Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag bzw. der entsprechenden 
Satzung. 

 
Die vollständige Fassung des Beteiligungsberichts 2020 samt aufbereitetem Zah-
lenmaterial und Grafik finden Sie als Anlage beigefügt. 



   

 

 
 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 
 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 



   

 

 
 
 
 

 
Beschlussvorschlag 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 
 

Der Bericht der Verwaltung über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer 
Rechtsform des Privatrechts für das Jahr 2020, an denen eine mindestens 5 %-ige Beteiligung 

besteht, wird ohne Vorbehalt zur Kenntnis genommen und der öffentlichen Bekanntmachung 
zugestimmt. 
 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 12 
Für den Beschluss: 12 

Gegen den Beschluss: 0 
 

 
 
 



   

 

 
TOP 6 Arbeitsgemeinschaft Landschaftspflegefonds im Landkreis Cham;  

26. Arbeitsgemeinschaftsversammlung 

Vorlage: Sg. 11/063/2021 

 

Sachverhalt: 

Gem. § 3 der Gründungsvereinbarung der Arbeitsgemeinschaft Landschaftspflegefonds (ARGE) 
im Landkreis Cham bedürfen die Entscheidungen der ARGE-Versammlung der Bestätigung des 

Kreisausschusses. Am 06.10.2021 hat die 26. Sitzung der ARGE stattgefunden. Hierbei wurde 
folgende Tagesordnung abgewickelt: 

 
 
TOP 1  Begrüßung (Landrat Franz Löffler) 

Die ARGE stellte im Laufe des Jahres 2021 3 Förderanträge, diese beinhalteten das „Jahrespfle-
geprogramm 2021“ mit ca. 20 Flächen, die Pflege der „Binkelbach-Moorwiesen“ bei Rettenbach 

(5 Flächen) und die Pflege von „Amphibientümpeln“ (2 Flächen). 
 
Der Landkreis hat in den letzten Jahren viel für den Biotopschutz und die Biodiversität unter-

nommen:  

 20 ha Blühstreifen wurden auf öffentlichen Flächen ausgebracht,  

 auf einer Fläche von ca. 80 ha wurde die Durchwachsene Silphie angebaut,  

 der Dachverband des OGV hat dank Unterstützung von Herrn Landrat Saatgutmischun-

gen an ca. 2.000 private Nutzer verteilt (für eine Fläche von ca. 70 ha), 

 wiederholt ca. 500 Bäume im Rahmen des Hausbaumprojektes ausgegeben, 

 ca. 800 m Hecken gepflanzt und weitere 800 m Hecken geplant, 

 Saatgutübertragung und -gewinnung (autochthones Saatgut), 

 ein eigenes Ökokonto eingerichtet zur Aufwertung und Verbesserung im Vorgriff auf 
später notwendige Kompensationsmaßnahmen und 

 in den Schulmensen der drei Gymnasien werden verstärkt regional hergestellte Produkte 
eingesetzt. 

 
Die ARGE pflegt und erhält unsere Kulturlandschaft, ist Partner der Kommunen, der Landwirt-

schaft und berät Landwirte. 
 
 

TOP 2  Tätigkeits- und Kassenbericht des Geschäftsführers (Christian Bauer) 

Die Summe der zu pflegenden Flächen beträgt etwa 90 ha, zu einem durchschnittlichen Pacht-

zins von 75 €/ha. Die ARGE hat ca. 70 ha verpachtet, vorrangig an Landwirte, die die Flächen 
im Rahmen des VNP bewirtschaften. 
 

Neben den Pachtzahlungen von ca. 4.200 € sind noch die Kosten für die laufenden Pflegemaß-
nahmen zu finanzieren. Diese werden nach den Bayerischen Landschaftspflege- und Naturpark-

richtlinien (LNPR) i. d. R. mit 70 % gefördert. 
Das nicht durch Zuschüsse und Einnahmen gedeckte Defizit der ARGE wird vom Landkreis 
Cham getragen. 

 
Defizitausgleich 2017: -12.297,14 € 

Defizitausgleich 2018: -4.376,55 € 
Defizitausgleich 2019: -25.698,65 € 
Überschuss 2020: 1.453,31 € 

 



   

 

 
Der Zuschussbedarf schwankt je nach Abrechnung und Auszahlung der Fördergelder.  
Im Schnitt liegt er bei ca. 10.000 € pro Jahr. 

Im Jahr 2020 wurde ein kleiner Überschuss in Höhe von 1.453 € erwirtschaftet, wegen der Aus-
zahlung der Fördergelder für zwei vergangene Jahre. 

Im Vorjahr betrug das Defizit noch 25.698 €.  
Das Kreisrechnungsprüfungsamt hat die Jahresrechnung 2020 geprüft.  



   

 

 
 
Größere Risiken und Chancen sind für 2021 nicht zu erwarten. Der Landkreis übernimmt den 

geplanten Defizitausgleich in Höhe von 12.400 €. Die Pflegemaßnahmen sind angelaufen, die 
Fördergelder aus den letzten Projekten sind beantragt. Die Verwendungsnachweise werden zeit-

nah eingereicht. 
 

Folgende Änderungen wurden beschlossen: 

 

Bei Verpachtungen wird zukünftig ein marktüblicher Pachtpreis verlangt, je nach Lage, Zu-

schnitt und Größe. 
 
An Maßnahmen auf Flächen von gemeinnützigen Vereinen haben sich diese mit bis zu 50 % der 

nicht geförderten Kosten zu beteiligen. 

 

Beschluss: 

Dem Haushaltsplan für 2021 wird zugestimmt. 

 

 

TOP 3  Bericht über Einzelmaßnahmen (Johann Braun und Christian Bauer) 

Einzelne durchgeführte und abgeschlossene Maßnahmen des Jahres 2020 wurden vorgestellt: 
 

 Pflege des mageren, artenreichen Steilhangs bei Zell, Köstl 

 Wiederherstellung Amphibientümpel bei Ried am Sand 

 Freistellung und Pflege VSL-Grundstück bei Albersdorf 

 Pflege einer Pfeiffengraswiese bei Chamerau, Gemarkung Roßbach durch den Natur-

parkverein 

 Binkelbach-Moorwiesen, Rettenbach 

 Orchideenwiese, Kotheben, Waffenbrunn 



   

 

Folgende Projekte werden für das Jahr 2021 durchgeführt: 

 

 Jahrespflegeprogramm 2021 mit 20 Flächen 

 Pflege Amphibientümpel mit 2 Flächen 

 Pflege der Binkelbach-Moorwiesen bei Rettenbach 5 Flächen 

 

 
 

Beschluss: 

 

Die durchgeführten Maßnahmen 2020 werden von der Arbeitsgemeinschaftsversammlung zur 
Kenntnis genommen. 

 
Die drei Maßnahmen 2021 werden von der Arbeitsgemeinschaftsversammlung zur Kenntnis 
genommen und genehmigt. 

 
 

TOP 4 Verpachtung/Anpachtung von ökologisch wertvollen Grundstücken 

(Christian Bauer) 

Beschluss: 

1. Neuverpachtung:  

Dem Neuabschluss von 4 Pachtverträgen für ca. 3,06 ha wird zugestimmt. 

Den jeweiligen Pächtern wurden Pachtverträge angeboten, zu den üblichen Konditionen. 
2. Neuanpachtung:  

Dem Neuabschluss von 3 Pachtverträgen für ca. 1,24 ha ökologisch wertvolle Flächen wird 

zugestimmt. Den jeweiligen Pächtern wurden Pachtverträge mit einer Pachtlaufzeit bis 2025 
angeboten, zu den üblichen Konditionen. 

3. Verlängerung Anpachtung 

Der Verlängerung von 14 bestehenden Pachtverträgen (ca. 9,78 ha) bis 2026 zu den bisheri-
gen Konditionen wird zugestimmt. 

4. Verlängerung Verpachtung 

Der Verlängerung von 7 Pachtverträgen für 18,71 ha zu den aktuellen Konditionen bis 2026 

wird zugestimmt. 

 

 

 

 



   

 

TOP 5  Sonstiges, Wünsche und Anträge 

 
Es wurden allgemeine Fragen der anwesenden Teilnehmer zu einzelnen Themen gestellt und 

abschließend beantwortet. 
 

Herr Biendl vom Verein zum Schutz von Schöpfung und Leben e.V. hat sich für die durchge-
führte Maßnahme zur Wiederherstellung des Amphibientümpels bei Ried am Sand bedankt und 
als Paradebeispiel für die Biodiversität herausgestellt.  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Die von der ARGE Landschaftspflegefonds im Landkreis Cham in der  
26. Arbeitsgemeinschaftsversammlung am 06.10.2021 getroffenen Entscheidungen werden vom 

Kreisausschuss zur Kenntnis genommen und gemäß § 3 der Gründungsvereinbarung nachträg-
lich genehmigt. 
 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 12 
Für den Beschluss: 12 

Gegen den Beschluss: 0 
 

 
 



   

 

 
 

TOP 7 Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung Oberer Bayerischer Wald 

Vorlage: Sg. 52/004/2021 

 

Sachverhalt: 

 
Im Jahr 2007 ist das in digitaler Form ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Oberer 

Bayerischer Wald“ mit einer aktualisierten Neuabgrenzung in Kraft getreten. 
 

Gemeinden beantragen die Herausnahme von Grundstücken oder Grundstücksteilflächen aus 
dem Geltungsbereich der LSG-VO. Diese Herausnahmen sind notwendig, um mögliche Wider-
sprüche zwischen gemeindlicher Bauleitplanung und den Regelungen der LSG-VO aufzulösen 

und eine Kollision von Rechtsnormen zu vermeiden. 
 

Strategische Umweltprüfung (SUP): 
Eine Vorprüfung der Einzelfälle im Sinne von § 35 Abs. 4 des Gesetzes über die Umweltverträ g-
lichkeitsprüfung (UVPG) ergab, dass mit den Herausnahmen von Bereichen aus dem Schutzbe-

reich des LSG voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen für die Schutzgüter 
Mensch/Bevölkerung, Fauna/Flora/Biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft 

und Sachwerte/kulturelles Erbe eintreten können. 
Die Grenzen des LSG werden nur geringfügig geändert; sie legen lediglich die Nutzung kleiner 
Gebiete auf lokaler Ebene fest. 

 
Die betroffenen Bereiche sind im nachfolgenden Verordnungsentwurf mit den entsprechenden 

Kartenausschnitten als beigefügte Anlagen ersichtlich: 
 
„E n t w u r f 

 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Oberer 

Bayerischer Wald“ vom … 

 
Aufgrund von § 20 Abs. 2 Nr. 4 und § 26 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz –BNatSchG-) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Art. 1 Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer 

Vorschriften vom 18.8.2021 (BGBl. I S. 3908) in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Art. 
51 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 3 HS 2 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der 
Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz -BayNatSchG-) 

vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-UG), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352) erlässt der Landkreis Cham folgende Verordnung: 

                                                                   
§ 1 Änderung einer Verordnung 

 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Oberer Bayerischer Wald“ vom 15. Dezem-
ber 2006 (RABl. 2007 S. 8) in der derzeit gültigen Fassung wird wie folgt geändert: 

 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes werden in den Teilbereichen Stadt Furth im Wald – 
Gewerbegebiet Furth-Ost Teil 1, Stadt Roding – Strahlfeld Erweiterung Baugebiet „An der 

Schreinerhänge“, Stadt Roding – Ortsteil Zimmering, Stadt Rötz – Ortsteil Diepoltsried und 
Stadt Rötz – Ortsteil Hetzmannsdorf geändert. 

 



   

 

Die in § 2 Abs. 1 genannte Karte M = 1:100.000 wird entsprechend aktualisiert. 
 
Die in § 2 Abs. 2 HS 1 genannte Karte M = 1:5.000, welche bei der Regierung der Oberpfalz als 

höhere Naturschutzbehörde niedergelegt ist, wird mit 5 Kartenausschnitten ergänzt, die die bis-
herigen Grenzen und die künftig geltenden Grenzen (Abweichungen) darstellen. 

 
Die in § 2 Abs. 2 HS 2 genannten weiteren Ausfertigungen dieser Karte in unveränderlicher digi-
taler Form werden als aktualisierte Ausgaben bei den Landratsämtern Cham und Schwandorf als 

untere Naturschutzbehörden niedergelegt. 
 

§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung der 

Oberpfalz in Kraft. 
 

Cham, … 
Landratsamt Cham 
 

 
Franz Löffler 

Landrat 
 
 

Hinweis: 

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn 

sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Rechtsverordnung schriftlich unter 
Angabe der Tatsachen, die die Verletzung begründen sollen, beim Landratsamt Cham geltend 
gemacht wird.“ 

 

Erläuterung der Teilbereiche: 

 
 

1. Furth im Wald - Gewerbegebiet Furth-Ost Teil 1 

 
Das Gewerbegebiet Furth-Ost Teil 1 soll erweitert werden. Die Erweiterungsfläche Fl.Nr. 1455/1 

wird auf Grund einer Baugenehmigung des Landratsamtes Cham bereits aktuell als großflächige 
Abstellfläche für Pkw genutzt.  
Mit der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes und im Parallelverfahren mit der Än-

derung des Flächennutzungsplanes soll eine rechtliche Klarstellung der Nutzung vor Ort erfol-
gen.  

 
Von der Erweiterung ist das Landschaftsschutzgebiet mit Fl.Nr. 1455/1 (östliche Teilfläche mit 
ca. 9.000 m² als bereits bestehende Abstellfläche für Pkw) und 1455/2 (ca. 6.300 m² als Aus-

gleichsfläche) betroffen.  
 

Die Bauleitplanung der Stadt sieht vor, auf der vorhandenen Abstellfläche für Pkw ein Autore-
gallager zu ermöglichen. Auf Fl.Nr. 1455/2 sind lediglich Kompensationsmaßnahmen vorgese-
hen. 

 
Für die bestehende Abstellfläche hat der Bauherr bereits die Eingriffe in Natur und Landschaft 

(insbesondere Versiegelung) kompensiert. 



   

 

 
Im Bauleitplanverfahren erfolgte bereits die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-
gung. 

Aus bau- und naturschutzrechtlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen. 
 

 
2. Roding - Strahlfeld Erweiterung Baugebiet „An der Schreinerhänge“ 

 

Die Stadt Roding beabsichtigt lt. Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss vom 24.06.2021, das 
Wohnbaugebiet „An der Schreinerhänge“ in Stahlfeld um eine Bauparzelle zu erweitern. 

  
Dabei ist auch eine Teilfläche von Fl.Nr. 298 der Gemarkung Strahlfeld (ca. 1.000 m²) im LSG 
betroffen.  

 
Das Konzept des Bebauungsplanes sieht vor, im Südwesten einen 5 m breiten privaten Grün-

streifen mit Pflanzgebot für eine freiwachsende zweireihige Laubbaum- und Laubstrauchhecke 
zur Baugebiets-eingrünung analog der Bestimmungen im bestehenden Bebauungsplan festzuset-
zen. Die wegen dem Bauvorhaben weggefallene öffentliche Grünfläche mit Pflanzgebot für 

Laubbäume soll Richtung Nordwesten verlegt werden und dient damit ebenfalls als Randeingrü-
nung zur freien Landschaft.  

 
Aus städtebaulicher und naturschutzfachlicher Sicht bestehen gegen das Konzept der Stadt 
Roding keine Bedenken. 

 
3. Roding - OAS Zimmering 

 

Die Stadt Roding beabsichtigt den Erlass einer Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung für den 
Ort Zimmering.  

Eine Teilfläche (ca. 2000 qm) der Fl.Nr. 121 Gmkg. Zimmering soll dem Innenbereich zugeord-
net werden, um ein Wohnhaus zu ermöglichen. 

 
Naturschutzrechtliche Gebiete, Bestandteile von Natur (Biotope, bestimmte Landschaftsbestand-
teile) sowie sonstige ökologisch bedeutsame Flächen sind durch die Änderung nicht betroffen.  

Die neu einbezogene Fläche, die sich aktuell noch im Landschaftsschutzgebiet befindet, besteht 
aus intensiv bewirtschaftetem Grünland.  

Aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung von Zimmering sowie der Hofstelle weiter westlich 
wird durch die Einbeziehung weiterer Flächen keine erhebliche Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes erwartet, insbesondere da die neu einbezogenen Flächen durch umfangreiche Ein-

grünungsmaßnahmen in die Landschaft integriert werden. 
 

4. Rötz - OAS Diepoltsried 

 
Die Stadt Rötz beabsichtigt den Erlass einer Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung für den 

Ortsteil Diepoltsried.  
 

Eine Teilfläche von Fl.Nr. 247 der Gemarkung Diepoltsried mit ca. 1.000 m², welche noch im 
Landschaftsschutzgebiet liegt, soll in die Ortsabrundungssatzung mit einbezogen werden. 
Hier soll die Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebes (Lagerhalle) ermöglicht werden.  

Im Ostbereich der Erweiterungsfläche zur freien Landschaft hin ist lt. Satzungsentwurf eine 
Ortseingrünung vorgesehen. 

 



   

 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fand bereits statt. Von Seiten der Fachstellen 
des Landratsamtes wurde keine grundlegenden Einwendungen gegen die Satzung vorgebracht. 
 

5. Rötz - Hetzmannsdorf Erweiterung Freiflächenphotovoltaikanlage  
 

Die bestehende Freiflächenphotovoltaikanlage im ehemaligen Lehmabbaugebiet zwischen Rötz 
und der Ortschaft Hetzmannsdorf am sog. „Zellweg“ soll erweitert werden. 
 

Dazu hat die Stadt Rötz am 7. Juni 2021 für ein Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB ei-
nerseits die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Sondergebiet Flächenphotovoltaik-

anlage“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und andererseits die Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 

Von den Bauleitplanungen betroffen sind die Grundstücke Fl.Nrn. 331, 331/4 und 333 der Ge-
markung Hetzmannsdorf sowie die Fl.Nrn. 648/1, 663, 665, 665/7, 665/8, 671 und 705/6 Gmkg. 

Rötz im Landschaftsschutzgebiet (ca. 6 ha und weitere 2,8 ha Ausgleichsfläche). 
Die Flächen werden aktuell als Grünland landwirtschaftlich genutzt. 
 

Zur Prüfung des Antrages auf Änderung des LSG lagen der uNB die Entwürfe der Bauleitpläne 
vor, die im Zeitraum 13.10.2021 bis 15.11.2021 öffentlich ausliegen bzw. auslagen und mit de-

nen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgt bzw. erfolgte. 
 
Ergebnis der naturschutzfachlichen Prüfung: 

Durch die bereits vorhandene Freiflächenanlage, die sich östlich unmittelbar anschließt, ist der 
Standort bezüglich des Landschaftsbildes negativ vorbelastet.  

Zusätzliche Planungen: 
Die planfestgestellte und aktuell in Umsetzung begriffene Ortsumgehung Rötz verläuft direkt im 
Westen des Photovoltaikstandortes mit einer Abfahrt unmittelbar am nordwestlichen Ende der 

vorhandenen und evtl. neuen Freiflächenanlage. Im Hinblick auf dieses Straßenbauvorhaben 
kann von einer zusätzlichen künftigen Belastung des Landschaftsbildes an diesem Standort aus-

gegangen werden.  
Dadurch ist die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Photovoltaikanlage in diesem 
Einzelfall nicht isoliert zu sehen.  

 
Auf Grund dieser Vorbelastung bzw. der künftigen Lage an einem Verkehrsknotenpunkt der 

Umgehungsstraße kann unter Berücksichtigung des Artenschutzes sowie ausreichender Aus-
gleichs- und Minimierungsmaßnahmen für Naturhaushalt und Landschaftsbild der Herausnahme 
aus dem Landschaftsschutzgebiet zu Gunsten eines Sonderstandortes Freiflächen-Photovoltaik 

naturschutzfachlich zugestimmt werden. 
 

Auch nach dem Leitfaden des Kreistages Cham vom 01.12.2009 für die Behandlung von Anträ-
gen auf Herausnahme einer Fläche aus dem Geltungsbereich des LSG „Oberer Bayerischer 
Wald“ zwecks Bebauung mit einer Photovoltaik-Freiflächenanlage kommt dieser Standort in 

Betracht:  
 

Anlagen können mit einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung im Sinne des Landesentwick-
lungsprogramms vereinbar sein, wenn bereits erhebliche Vorbelastungen des Landschaftsbildes 
vorhanden sind, die dessen Eigenart und Schönheit beeinträchtigen. 

Dies bedarf einer sorgfältigen Einzelfallprüfung, insbesondere unter Berücksichtigung des 
Schutzzweckes des Landschaftsschutzgebietes und den Belangen der Erholung. 

Die Belange der typischen Kulturlandschaft und des Orts- und Landschaftsbildes sind zu wahren. 



   

 

 
Derartige Vorbelastungen liegen in diesem Einzelfall vor, da die Flächen im räumlichen Zu-
sammenhang als Erweiterung eines bereits bestehenden „Sondergebietes Flächenphotovoltaika n-

lage“ zu sehen sind. 
 

 
 
Anlage: 

5 Kartenausschnitte (Luftbilder) M 1:5.000 mit 5 Auszügen Bauleitplanungen 
 

 
 
 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 
 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 
 
Protokoll: 

 

 
Herr Nothass übernimmt die Berichterstattung und stellt die 5 einzelnen Teilbereiche im Detail 

vor, die aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden sollten. Die entsprechenden 
Vorlagen und Karten werden an der Leinwand im Großformat aufgezeigt und die Grenzen 
nochmal verdeutlicht. Der Vorsitzende lässt über jeden Bereich einzeln abstimmen: 

 
 

 
 



   

 

1. Furth im Wald – Gewerbegebiet Furth Ost Teil 1 

 
 

2. Roding – Strahlfeld Erweiterung Baugebiet „An der Schreinerhänge“ 

 

 
3. Roding – OAS Zimmering 

 

 
4. Rötz –OAS Diepoltsried 

 
 

5. Rötz-Hetzmannsdorf Erweiterung Freiflächenphotovoltaikanlage 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag den beiliegenden Entwurf zur Änderungsverordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Oberer Bayerischer Wald“ für die Teilbereichsausschnitte  
1 bis 5 laut beiliegender Erläuterung zu beschließen. 
Die im Sachverhalt dargelegten Inhalte sind Bestandteil des Beschlusses. 

 
 

 
Der Vorsitzende lässt über jeden Bereich einzeln abstimmen! 
 

 
 

Beschluss zu Ausschnitt 1. Furth im Wald – Gewerbegebiet Furth Ost Teil 1: 
 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 

 
Abstimmungsergebnis zu 1. Furth im Wald – Gewerbegebiet Furth Ost Teil 1: 

 
 
Anwesende Stimmberechtigte: 12 

Für den Beschluss: 12 
Gegen den Beschluss: 0 

 
 
Beschluss zu Ausschnitt 2. Roding – Strahlfreld Erweiterung Baugebiet „An der Schre i-

nerhänge 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 
Abstimmungsergebnis zu 2. Roding – Strahlfreld Erweiterung Baugebiet „An der Schrei-

nerhänge 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 12 
Für den Beschluss: 12 

Gegen den Beschluss: 0 



   

 

 
Beschluss zu Ausschnitt 3. Roding – OAS Zimmering: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 

 
Abstimmungsergebnis zu 3. Roding – OAS Zimmering: 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 12 
Für den Beschluss: 11 

Gegen den Beschluss: 1 
 
 

Beschluss zu Ausschnitt 4. Rötz – OAS Diepoltsried: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 
 

Abstimmungsergebnis zu 4. Rötz – OAS Diepoltsried: 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 12 
Für den Beschluss: 12 
Gegen den Beschluss: 0 

 
 

 
Beschluss zu Ausschnitt 5. Rötz-Hetzmannsdorf Erweiterung 

Freiflächenphotovoltaikanlage: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 

 
 
Abstimmungsergebnis zu 5. Rötz-Hetzmannsdorf Erweiterung 

Freiflächenphotovoltaikanlage: 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 12 
Für den Beschluss: 12 

Gegen den Beschluss: 0 
 

 
 



   

 

 
 

TOP 8 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Anschaffung einer mobilen barrierefreie Toilette 

 

 
 
Protokoll: 

 
 

 
Der Vorsitzende informiert hier über den Antrag der SPD-Fraktion, dass der Landkreis eine 
mobile behindertengerechte/barrierefreie Toilette anschaffen sollte, die dann bei Festlichkeiten 

oder anderen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden könnte. Dazu erklärt der Vorsit-
zende folgendes: 

 
Nach entsprechenden Recherchen gibt es auf dem Markt bereits barrierefreie mobile Miet-
Toiletten zu akzeptablen Preisen, so dass ein Engagement der öffentlichen Hand nicht oder nicht 

mehr notwendig ist. Die Kosten belaufen sich hier auf rund 150 € pro Tag für die Anmietung.  
 

Weiterhin stellt sich jedes Mal die Frage bei der Vermietung/Vergabe, wenn mehrere Feste oder 
Veranstaltungen gleichzeitig sind, wer dann die Toilette bekommt. Die Verwaltung hat nun die 
Vereine angeschrieben mit dem Hinweis, dass diese sich des Angebotes vom freien Markt be-

dienen können. Der Vorsitzende sieht daher den Antrag als gelöst und es folgt dementsprechend 
keine Abstimmung mehr. 

 
Zu dieser Thematik erfolgt eine weitere Diskussion im nichtöffentlichen Bereich unter Top 14. 
Verschiedenes. 

 
 

Keine Wortmeldungen! 
 
 

 
Der Vorsitzende beendet den öffentlichen Teil der Sitzung und verabschiedet die Presse.  

Sodann steigt er in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung ein. 
 
 

 
 



   

 

 
      
 

 
Der Vorsitzende beendet die Sitzung des Kreisausschusses um 10.45 Uhr. 

 
 
 

Cham, 8. Dezember 2021 
 

 
Der Protokollführer:  Der Vorsitzende: 
 

 
 

 

  

Holmeier 
Verw.-Angestellte 

 Löffler 
Landrat 
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